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Interesse Russlands. Im Umkehrsc,hluss heißt das: Kontroverse Debatten zu sensib­
len Themen sollten unterbleiben, denn die nutzen nur unserem Gegner, der zweifel­
los Russland ist. (Wegen solcher Denkakrobatik zur Verteidigung des Schweigens 
über eigene Probleme aus Vorsicht gegenüber den zu erwartenden Machenschaften 
des Gegners, habe ich mich 1980 aus dem DDR-Journalismus zurückgezogen.) 

Hüseyin Dogru wehrt sich seit einem Jahr gegen den Vorwurf der »Informations­
manipulation«. Die Gutachten der ehemaligen Richterin am EGH Prof. Ninon Col­
neric und der Rechtswissenschaftlerin Prof. Alina Miron kommen zu dem Schluss, 
dass solche Begriffe so weit gefasst sind, dass sie dem Rat praktisch uneingeschränk­
te Ermessensfreiheit bei ·der Entscheidung über Sanktionen einräumen. So haben sich 
die Sanktionsgremien auch nicht die Mühe gemacht, ihren Vorwurf über angebliche 
Falschinformation aufDogrus 2023 gegründeter website red.media mit auch nur einem 
Beispiel zu belegen. Falsch ist offenbar-jede unerquickliche, lästige Wahrheit. Die Ziel­
setzung von red.media lautete: Man wolle progressiven, marginalisierten Menschen 
eine Stimme geben, die gegen Kapitalismus, Imperialismus und Rassismus kämpfen. 

Um seine Mitarbeiter nicht zu gefährden, hat Hüseyin Dogru noch vor Verkün­
dung von Sanktionen seinen Betrieb eingestellt. Doch das genügte nicht als Geste. 
Auf Grundlage von »nachrichtendienstlichen Erkenntnissen«, die von Natur aus kei­
nes Beweises bedürfen, wird red.media rückwirkend Nähe zu russischen Staatsme­
dien vorgeworfen. Dogru widersprach, wie auch Spekulationen, die Plattform sei 
gar von Russland bezahlt. Er habe früher, wie zahllose andere Freischaffende in aller 
Welt, gelegentliche für die legale russische Plattform Redfish Beiträge gemacht, das 
aber nach der russischen Invasion in die Ukraine eingestellt, weil er den Krieg zwi­
schen zwei imperialen Blöcken nie unterstützt habe. 

Auf seiner Seite berichtete der verfemte Journalist stattdessen über Proteste von 
Palästinensern in Berlin, speziell von Studenten an der Humboldt-Universität. Dazu 
gehörten Live-Übertragungen, weshalb ihm Verbreitung von Hamas-Symbolen und 
-Narrativen vorgeworfen wurde. Er führte Interviews mit Vertretern palästinensi­
scher Organisationen zu israelischen Kriegsverbrechen, die kein deu'tscher Abneh­
mer senden wollte. Seine Berichte richteten sich unbestritten gegen die Kriegsfüh­
rung der israelischen Regierung in Gaza - gegen die immerhin eine Klage wegen 
Genozid vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorliegt. 

Es geht um mehr als die Verteidigung von abweichenden Meinungen, es geht ge­
nerell um die Verteidigung dissidentischer Medien. Aber Deutschland hat ein » Ver­
tragsverletzungsverfahren« wegen mangelnder Pressefreiheit, wie es die EU etwa 
gegen den einstigen ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban verhängt hat, 
nicht zu befürchten. 

Obwohl Hüseyin Dogru noch vor Bekanntgabe der Sanktionen den Betrieb seiner 
Plattform einstellte, wurden seine Konten gesperrt und ihm die Reisefreiheit innerhalb 
der EU verwehrt. Ihm werden für die ganze Familie mit drei Kleinkindern monatlich 
lediglich 506 Euro zum Leben gewährt. Minimale darüberhinausgehende humanitäre 
Leistungen müssen demütigend beantragt werden. Einen Anwalt zu bezahlen, wird nicht 
genehmigt. Wirtschaftliche oder gar journalistische Tätigkeit ist drastisch beschränkt. 
Die junge Welt wollte den Geschmähten einstellen, wurde aber von der Bundesbank 
informiert, dass dies »verbotene wirtschaftliche Beihilfe« wäre. Die Familie kann Kran-
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kenversicherung und Miete nicht mehr bezahlen und lebt in Erwartung des Gerichtsvoll­
ziehers. Als nächstes halten die Eltern es nicht für ausgeschlossen, dass ihnen die Kin­
der weggenommen werden, »aufgrund einer Situation, die durch die Behörden selbst 
geschaffen wurden«. Die erwähnten Gutachten sprechen von »zivilrechtlichem Tod«. 

Ein Eilantrag von· Hüseyin Dogru, seine· Bank Comäirekt möge die lebensnotwen­
digen Überweisungen zulassen, wurde vom Amtsgericht Frankfurt am Main zurückge­
wiesen. Er habe keinen durchsetzbaren »Anordnungsanspruch«. Die bedrohlichen Fol­
gen lägen »in der Natur der Sache« von Sanktionen. Die Bank sei durch das deutsche 
»Sanktionsdurchsetzungsgesetz« an das EU-Sanktionsrecht gebunden. Wer im Sinne
der EU-Charta die Familie-solidarisch unterstützen will, wird kriminalisiert. Alle Bürger
sind dazu verurteilt, derartige Praktiken wider den Rechtsstaat klaglos hinzunehmen
und Solidarität zu unterlassen. Uns wird die Wiederbelebung des politischen Strafrechts
zugemutet, gegen die niemand proJestieren darf, ohne sich selbst strafbar zu machen.

Journalismus ist zum Sicherheitsrisiko geworden. Das ist mit dem Selbstverständ­
nis eines demokratischen Rechtsstaates nicht mehr zu vereinbaren. Um ihn zu ver­
teidigen und um seiner selbst willen nicht vor der Macht zu kapitulieren, kommt 
es jetzt darauf an, dass Journalisten sich nicht einschüchtern lassen und in ihrem 
Engagement von der Zivilgesellschaft unterstützt werden. 
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